
Leistung Netto, EUR Brutto, EUR

Hausanschluss Standard - bis 30 kW Anschlussleistung  bis 30 m Leitungslänge 900,00 1.071,00

Mehrlänge über 30 m (Anschlüsse ab 100 m auf Anfrage) je Meter 19,00 22,61

Werden zeitgleich gemeinsam mehrere Anschlussleitungen 
der Stw in einem von den Stw oder deren Beauftragten  
erstellten Graben verlegt

Vergütung pro Meter 2,56 3,05

Vergütung für 
Eigenleistung  pro Meter

3,58 4,26

Frei Frei

42,02 50,00

Stilllegung eines Netzanschlusses (z.B. bei Abriss)

je Zähler

Vergeblicher Versuch einer Inbetriebsetzung je Zähler/ Erzeugungsanlage

Außergewöhnliche Inbetriebsetzung 
(gilt nur für Nicht-Standard-Zähler)

je Zähler

Auswechslung schadhafter HA-Sicherungen sowie 
Wiederinbetriebsetzung

Auswechslung schadhafter HA-Sicherungen sowie 
Wiederinbetriebsetzung

Außerhalb üblicher 
Dienststunden

(gerundet)

Preisblatt Strom gültig ab 01.11.2023

Stadtwerke Zeven GmbH

Vitus-Platz 1, 27404 Zeven

www.stadtwerke-zeven.de

Siehe Rückseite >

zu den „Ergänzenden Bedingungen zu der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die  
Elektrizitätsversorgung in Niederspannung(NAV)“

Inbetriebsetzung, Stilllegung, Nutzungsänderung und 
Anlagenänderung von Erzeugungsanlagen 
(z.B. PV-Anlagen, BHKW) 

je Erzeugungsanlage 
bis 99 kWp

Kabelgraben Strom auf dem Grundstück des 
Anschlussnehmers / Anschlussnutzers

Nach Aufwand

Inbetriebsetzung bzw. Stilllegung einer Zähleranlage   

je Anschluss  450,00 535,50

 1,0 Monteurstunden**

 1,0 Monteurstunden**

 0,5 Monteurstunden**

 1,0 Monteurüberstunden**

250,00 297,50Baustrom Einfamilienhaus

Baustrom Mehrfamilienhaus / Gewerbe Nach Aufwand

Hausanschluss - über 30 kW Anschlussleistung Nach Aufwand

Baukostenzuschuss Standard - bis 30 kW Anschlussleistung 

jedes weitere kW Baukostenzuschuss - über 30 kW Anschlussleistung

Wechsel der Hausanschlusssicherungen aufgrund einer 
Anlagenveränderung / Leistungserhöhung (bis 100A)

Veränderungen am Netzanschluss oder an Mess- und 
Steuereinrichtungen aufgrund einer Anschluss-/
Anlagenveränderung

Jede Veränderung, die nicht 
über eine Pauschale 
abgewickelt wird.

Nach Aufwand

Nach Aufwand

 1,0 Monteurstunden**

Inbetriebsetzung, Stilllegung, Nutzungsänderung und 
Anlagenänderung von Erzeugungsanlagen 
(z.B. PV-Anlagen, BHKW) 

je Erzeugungsanlage 
über 99 kWp Nach Aufwand



Leistung Netto, EUR Brutto, EUR

Mahnkostenpauschale 2,50*

Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 
durch Sperrung des Zählers

je Kundenanlage  1,0 Monteurstunden**

Je Einsatz des Außendienstes werden zur Abgeltung der Ver-
waltungskosten sowie entstehenden Personal- und Wegeauf-
wandes pauschal abgerechnet 

je Einsatz 0,5 Monteurstunden**

Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 
durch Entsperren des Zählers

je Kundenanlage 1,0 Monteurstunden**

Vergeblicher Versuch einer Sperrung
bzw. Inbetriebsetzung je Kundenanlage 0,5 Monteurstunden**

Umsatzsteuer: Die Netto-Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten Höhe, derzeit 19 %. 
* Diese Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuerberechnung.
** Der aktuelle Stundensatz ist im Internet unter www.stadtwerke-zeven.de veröffentlicht.

Nachprüfung der Messeinrichtung / Auswechslung 
eines Zählers

Im Fall, dass der Zähler 
innerhalb der erlaubten 
Toleranzen ist.

Nach Aufwand




